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auch die Unverbrüchlichkeit des Beichtſiegels durch offene Er⸗
lärung des die Ehe annullierenden Umſtandes ur elde Gatten
außerhalb des Beichtſtuhles gewahrt worden wäre 18 dieſen Gründen
wird die biſchöfliche Oberbehörde um die Sanatio matrimonii IN radiee
für den Gewiſſensbereich einkommen.

Würzburg (Bayern Univ.⸗ Prof Dr Kihn
(Beichtzettel And Beichtſiegel. Aus dem Lande der

Miſchehen ſind Uuns folgende Fragen vorgelegt worden: Ungebildete
Pönitenten, beſonders vom ande, die dem Beichtzette eine Be⸗
deutung eilegen, die nicht hat, rühmen ſich Uunter Vorzeigung
esſelben vor andern, daſs ſie trotz threr langwährenden und öffent⸗
en Unbußfertigkeit niemals von den Sacramenten zurückgewieſen
worden. Andere Pönitenten, nicht bloß vom Lande, aber mit ober⸗
achlicher religiöſer Bildung, ſuchen durch Vorweiſung thre. Beicht⸗
ettels den achwei führen, daſs ſie abſolviert worden eien,
obwohl ſie in der El die Abſicht geoffenbart hätten, eine gemiſchte
Ehe ohne Dispens der Kirche einzugehen; 10 ſie werden dadurch ſelbſt
im ewiſſen ruhiger Es waäre aher wünſchenswert, ihnen den
Beichtzette verweigern, wenn ni die Ora entgegenſtünde mit
der ehre, einem nicht disponierten Pönitenten ſei der Beichtzette
keineswegs V verweigern, wenn man ihn on allen gibt les
vorausgeſetzt, rage ich

Ma eS einen Unterſchied, ob der Pönitent den Beicht⸗
zettel Iim eigentlichen Sinne nöthig hat, ihn einem be⸗
immten we vorzeigen muſs, oder ob ELr ihn einfach wünſcht?

Ob ihm der Beichtzette In der Beicht verweigert wird,
er chon In der Beicht Im voraus ermahnt wird, keinen Zettel fordern,
Oder ob dies geſchie außer dem Beichtſtuhl und nach der Beicht?

3 Ob eS öſterliche El iſt, eine Zeit, in welcher man
den Zettel auch ohne beſondere Bitten jedem anbietet, oder eine
andere Zeit, in welcher man einen Beichtzettel Ur auf Verlangen
verabfolgt?

ſt CS ein Bruch des Beichtſiegels, ihm, EL außer
der Beicht und nach der El darum bittet, aber nich vor Zeugen,
den Beichtzettel zu verweigern?

Beſteht die ſtricte Pflicht des Beichtſiegels mit thren Fol⸗
gerungen betreffs des Beichtzettels, wenn der Pönitent gleich Im An⸗
ange, nachdem EL in den Beichtſtuhl gekommen iſt und das reuz⸗
zeichen gemacht hat, erklärt, ETL wolle eine Miſchehe eingehen,
ohne die von der— geforderten QAutelen und darum auch ohne
kirchliche Dispens, und man ihm eswegen ſofort erklärt, von Ab⸗
ſolution könne m dieſem Falle keine ede ſein und eswegen ſei 22
auch ganz unnütz, eine El abzulegen?

6 ſt ‘eS ern Bruch des Beichtſiegels In jedem alle, den
Beichtzettel einem öffentlichen Sünder zu verweigern, der ſich als
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olchen (kenn oder onſt als ſolcher, B als öffentlicher Con⸗
cubinarius dem Beichtvater ekannt iſt, deſſen Unabſolvirbarkeit ſo
zuſagen A Priori feſtſteht oder wenigſtens POstéeriori, B in
dem angeführten Falle von der Miſchehe, wirklich dieſe
Miſchehe eingeht.

Die PrincipiE nach welchen die Fragen entſcheiden ſind,
haben wir ereits Iin dieſer Quartalſchrift 37²) Qus⸗
einandergeſetzt. Es handelt ſich immer die Fragen: iſt die be⸗
reffende El als ſacramentale zu betrachten oder nicht, ieg un
der Verweigerung des Beichtzettels eine Offenbarung der Qus der
Beicht9 enntni de Seelenzuſtandes, we geeignet
iſt, die Beicht odios Iu machen? Im einzelnen entſcheiden Wir alſo

Es macht ſich keinen Unterſchied, ob der öniten den
Beichtzette Iim eigentlichen Sinne nöthig hat, weil EL ihn vu einem
beſtimmten we vorlegen muſs, oder ob den Beichtzette einfach
wünſcht, wenn man on allen, die einen Beichtzette wünſchen, einen
ſolchen gibt Niemals darf man den Beichtzette verweigern Aus
Gründen, die man nUL aus der El erfahren hat; agegen könnte

ſich der Beichtzettel verweigert werden, man Qaus ander⸗
weitig bekannten Gründen einen Miſsbrauch des Beichtzettels voraus-⸗
1e und nicht ſchwere Infamie für den Pönitenten oder der Schein
en  E  7 al habe man das Beichtſiegel gebrochen.

Der öniten kann zwar In der El gemahnt werden,
keinen Zettel fordern; EL ihn aber nachher doch fordert,
iſt ihm derſelbe geben

Es macht keinen Unterſchied, ob ES öſterliche Cl iſt,
man allen Pönitenten Beichtzette anbietet, oder eine andere Zeit,
wenn man allen einen Beichtzette gibt, die einen ſolchen verlangen.

Es iſt ein Bruch des Beichtſiegels, dem Pönitenten,
EL außer der EI und nach der El darum bittet, aber nicht
vor Zeugen, den Beichtzette verweigern. Denn man darf auch
außer der El mit dem Pönitenten ni von deſſen rüherer Beicht
reden ohne ausdrückliche Erlaubnis, oder ſich In ſeinem äußeren
andeln von der in der EI gewonnenen Kenntnis leiten laſſen.

(Lehmkuhl II. 466 35 468, 6uV  — nota
Wenn der öniten ſchon von Anfang an, nachdem EL In

den Beichtſtuhl gekommen iſt und das Kreuzzeichen gemacht hat, ELTL:·

ärt, ETL wo eine iſchehe ohne die von der Kirche geforderten
QAutelen und ohne kirchliche Dispens eingehen, und der Beichtvater
ihm ogleich erklärt, in dieſem Falle könne von Abſolution keine
ede ſein, darum ſei auch eine Beicht unnöthig, 1 iſt doch eine
ſacramentale EI inſoferne chon begonnen, als dieſen ſeinen
ſchlimmen Vorſatz IN 0rdine ad sacramentum geoffenbart hat, und
darum verpflichtet das Beichtſiegel. Nur der Pönitent bloß
zUum Schein eine CEl ablegt, den Beichtzettel EL

halten, wenn alſo etwa ſagt komme nicht um zu beichten,
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ſondern einen Zettel zu erhalten, dann ieg keine ſacramentale
Beicht vor und darum verpflichtet auch das Beichtſiege nicht und
an ſich darf dem Pönitenten nicht einmal ein Beichtzettel gegeben
werden ur II, 661. 4 weil darin eine Mitwirkung zu ſeinen
zukünftigen Sünden iegt; aber wie Sub omm auch hier wieder
die Infamie des Pönitenten oder der Schein eines Beichtſiegelbruches
können.
In Betracht, die Verabfolgung eines Beichtzettels rechtfertigen

Es iſt ern Bruch des Beichtſiegels, der Zettel dem⸗
jenigen verweigert wird, der posteriori ſich als öffentlichen, der
Abſolution unwürdigen Sünder erweiſen wird, dadurch, daſs
eine verbotene Ehe eingeht Zu leugnen iſt erner, daſs die Un⸗
abſolvierbarkeit eines öffentlichen Sünders, eines Concubinarius
DTiori feſtſtehe; denn „POenitentiae Sacramentum de 8 nungquanl

Ita palam petitur aut negatur“ (Lehmkuhl I1. 42, 2 Es könnte
10 EI der Fall eintreten, daſs ern Concubinarius, der eine Ehe
eingehen will, abſolviert werden kann, weil durch die Ehe das
Concubinat ſelbſt aufgehoben ird Weil alſo jeder öffentliche Sünder
zur Beicht zuzulaſſen iſt, weil ferner erſt in der Beicht beurtheilt
werden kann, ob dieſer öffentliche Sünder ogleich abſolviert werden
kann oder, wie gewöhnlich, Ur Erfüllung gewiſſer Bedingungen
anzuhalten ſt, ſo kann man ihm auch einen Zettel nicht verweigern,
weil durch eine olche Verweigerung der In der Beicht erkannte Zu
an des Pönitenten geoffenbart wird Das gleiche gilt von dem,
welcher ſich ſe als öffentlicher Sünder ekennt Hier iſt
unterſcheiden zwiſchen dem Bußſacramente und den übrigen Sacra⸗
menten; ES kann ſein, daſ jemand wegen ſeiner Dispoſition und
aus wichtigen Gründen ſofort die ſacramentale Abſolution mpfängt,
aber doch noch nicht zur Communion zugelaſſen werden kann, weil
das öffentliche Aergernis, die öffentliche nächſte Gelegenhei
noch nicht gehoben iſt Um nun aber die eingangs erwähnten Uebel
u vermeiden, iſt ES nöthig, die Pönitenten, denen man des
Beichtſiegels willen den Zettel nicht verweigert, 3u mahnen, we
Bedeutung der Zettel habe und man ihn nicht verweigere,
und daſs daraus keine weiteren Folgerungen gezogen werden dürfen.
Wo eS nothwendig ſein 0  E, könnte, natürli nur mit der nöthigen
Vorſicht und nur Im allgemeinen, auch auf der Kanzel dasIn dieſer Hinſicht belehrt werden.

Univ.⸗Prof. Di Fr A Goepfert.880
geweihter Gegenſtände.) Die Abläſſe ge⸗

weihter Gegenſtände gehen bekanntli verloren, dieſe Gegen⸗
ſtände erlau werden. Wie iſt eS zu machen, Ein Pfarrer
vom Lande brieflich eine Portion ſolcher Gegenſtände, 300 Me
daillen, bei einem Devotionalien⸗Händler beſtellt, mit der Bitte, der


